
nung wiederholt gegen die Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag verstoßen haben 

• wenn eine Abmeldung der Schülerinnen/des Schülers vom 
Religionsunterricht erfolgt. Der Schulträger wird von sei-
nem Kündigungsrecht keinen Gebrauch machen, wenn 
nach seinem Ermessen die Abmeldung vom Religionsun-
terricht keine grundsätzliche Ablehnung der Erziehungs-
ziele der Schule bedeutet. 

 § 9 

Bei Erreichen der Volljährigkeit tritt die volljährige Schüle-
rin/der volljährige Schüler mit eigenhändiger Unterschrift dem 
Schulvertrag bei. Die Eltern der volljährigen Schülerin/des 
volljährigen Schü-lers bleiben weiterhin Vertragspartner. Ihre 
Rechte und Pflichten bestimmen sich unter Berücksichtigung 
der Volljährigkeit der Schülerin/des Schülers. 

 § 10 

Alle Änderungen bei der Anschrift oder in den Rechten des 
Sorgerechtes teilen die Eltern der Schule umgehend mit. 

 § 11 

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass Meinungs-
verschiedenheiten in Anwendung und Auslegung dieses Ver-
trages vertrauensvoll beigelegt werden sollen. 

 § 12 

Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getrof-
fen worden. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung 
dieses Vertrages mit Anlagen. 

 

Schulvertrag 
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und aller Schulen in Trägerschaft der 
Evangelischen Kirche von Westfalen 

• mit der Entlassung der Schülerin/des Schülers nach 
Erreichen des Schulabschlusses 

• wenn die Schülerin/der Schüler nach den Ausbil-
dungsordnungen die Schule verlassen muss 

• durch Kündigung eines der Vertragschließenden 

• wenn der Schulträger die Trägerschaft für die Schule 
aufgibt. Der Schulträger ist verpflichtet, innerhalb der 
hierfür geltenden Fristen nach den staatlichen Vor-
schriften auch die Eltern, Schülerinnen und Schüler 
über die Absicht, die Schule aufzugeben, zu unter-
richten. Der Schulträger wird Vorschläge für die wei-
tere Beschulung der Schülerinnen und Schüler un-
ter-breiten. 

Wird das Vertragsverhältnis für schulpflichtige Schülerin-
nen und Schüler beendet, so besteht die Verpflichtung 
der Eltern, den anschließenden Besuch einer anderen 
Schule anzuzeigen. 

 § 7 

Nach Ablauf der Probezeit kann das Vertragsverhältnis 
von den Eltern oder der volljährigen Schülerin/dem voll-
jährigen Schüler auch während des Schuljahres gekün-
digt werden. Die Kündigung ist nicht an eine Frist gebun-
den. Sie bedarf keiner Begründung. Die Kündigung er-
folgt durch schrift-liche Abmeldung von der Schule. 

 § 8 

Nach Ablauf der Probezeit kann das Vertragsverhältnis 
vom Schulträger nur außerordentlich aus wichti-gem 
Grund gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, 

• wenn die Eltern oder die Schülerin/der Schüler sich 
in Gegensatz zum Bildungs- und Erziehungsziel der 
Schule stellen und Bemühungen um Änderungen ih-
rer Haltung un-zugänglich bleiben 

• wenn die Eltern oder die Schülerin/der Schüler 
schuldhaft in schwerwiegender Weise gegen die 
Grundordnung, die Schulordnung oder Hausordnung 
verstoßen haben und unter Abwägung aller Umstän-
de eine Fortsetzung des Schulverhältnisses für den 
Schulträger unzumutbar ist 

• wenn die Eltern oder die Schülerin/der Schüler in 
sonstiger Weise schwerwiegend oder trotz Ermah-
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Bestandte il e  de s  Vertrages  

die aufgrund schulrechtlicher Bestimmungen für den Be-
such der Schule und der entsprechenden Klasse erbracht 
wer-den müssen. Die Erfüllung der Voraussetzungen ob-
liegt den Vertragspartnern des Trägers. 

3. Die Aufnahme erfolgt mit Ausnahme der Jahrgangsstufen 5 
und 6 (Erprobungsstufe) zunächst auf Probe. Die Probezeit 
beträgt 6 Monate. Während der Probezeit kann jede Ver-
tragspartei den Vertrag kündigen. 
Hinsichtlich eines Schulwechsels während der Erprobungs-
stufe gelten die Regelungen des Landes Nordrhein-West-
falen. 

4. Nach Ablauf der Probezeit gilt der Vertrag als auf unbe-
stimmte Zeit abgeschlossen. 

 § 2 
Bestandteile dieses Vertrages sind: 
1. Die Grundsätze über die besondere Bildungs- und Erzie-

hungsarbeit der Schule, insbesondere über die kirchliche 
Zielsetzung der Schule, wie sie in der Anlage „Grund-
ordnung für die kirchlichen Schulen in der Trägerschaft der 
Evangelischen Kirche von Westfalen“ zu  diesem Vertrag 
dargestellt sind. 

2. Die Schulordnung des Evangelischen Gymnasiums Mein-
erzhagen. 

3. Die Hausordnung des Evangelischen Gymnasiums Mein-
erzhagen. 

 Die Schülerin/Der Schüler und die Eltern versichern, dass sie 
von der „Grundordnung für die kirchli-chen Schulen in der Trä-
gerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen“, insbeson-
dere den darin niedergelegten Grundsätzen über die beson-
dere Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule, sowie der 
Schulordnung und der Hausordnung Kenntnis genommen ha-
ben und diese anerkennen. Ein Ex-emplar der jeweiligen Ord-
nung wurde den Eltern und der Schülerin/dem Schüler über-
geben. 

 § 3 
Der Träger schafft die Voraussetzungen, die zum Erreichen 
des Schulziels erforderlich sind. Er sorgt für einen geordneten 
Schulbetrieb. 

 § 4 
1. Von allen am Schulleben Beteiligten wird erwartet, dass sie 

in vertrauensvoller Zusammenarbeit bei der Gestaltung des 
Schullebens mitwirken. 

Verpfl ichtungen 

1. Das Evangelische Gymnasium Meinerzhagen ist ei-
ne Einrichtung der Evangelischen Kirche von West-
falen. 

2. Das Evangelische Gymnasium Meinerzhagen ist ei-
ne durch Erlass des Kultus-ministers genehmigte 
Ersatzschule. Als Ersatzschule ist sie frei in der Auf-
nahme ihrer Schülerinnen und Schüler. Über die 
Aufnahme an die Schule entscheidet die Schulleite-
rin/der Schulleiter oder ein von ihr/ihm beauftragter 
Vertreter nach einem Aufnahmegespräch mit den 
Eltern und der Schülerin/dem Schüler. Es gelten die 
gesetzlichen Regelungen für das allgemeine Schul-
wesen des Landes Nordrhein-Westfalen, soweit 
nicht vom Träger gleichwertige Regelungen an de-
ren Stelle getreten sind. 

3. An der Schule können alle Abschlüsse, die an ei-
nem Gymnasium des Landes Nordrhein-West-falen 
erteilt werden können, erworben werden. Die Aus-
bildung ist gleichwertig, aber nicht gleichartig. Die 
Schule kann sich ein gleichwertiges, eigenständiges 
pädagogisches und unter-richtliches Profil geben. 

4. Die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule ist 
geprägt vom biblischen Menschenbild. Wahrneh-
mung der Verantwortung für den Mitmenschen, die 
Gemeinschaft und die Schöpfung sind we-sentliche 
Leitlinien des schulischen Lebens. 

Zwischen 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 
als Träger des Evangelischen Gymnasiums Meinerz-
hagen 
Christoph-Friedrich-Baehrens-Straße 
58540 Meinerzhagen 
 und 
 geb. am  
 - im folgenden Schülerin/Schüler genannt - 
gesetzlich vertreten durch sowie 
- im folgenden Eltern genannt - 
wird folgender Schulvertrag geschlossen: 

§ 1 
1. Der Träger nimmt die Schülerin/den Schüler   mit 

Wirkung vom  in die Jahr-gangsstufe  des Gymna-
siums auf. 

2. Der Vertrag kommt wirksam nur zustande, wenn die 
Schülerin/der Schüler die Voraussetzungen er-füllt, 

Schulvertrag 

Alle sind insbesondere verpflichtet, 

• das besondere Bildungs- und Erziehungsziel der 
Schule zu achten und nach Kräften dazu beizutra-
gen, es zu verwirklichen 

• am Unterricht und an allen schulischen Veranstal-
tungen, die von der Schulkonferenz als verbindlich 
für die Ausbildung an der Schule beschlossen sind, 
pünktlich und regelmäßig teilzunehmen  

• die Hausordnung einzuhalten. 

2.Der evangelische Religionsunterricht ist wesentli-
ches Element der Bildungs- und Erziehungsarbeit an 
der Schule. Die Teilnahme am Religionsunterricht 
und die Bereitschaft zur Mitarbeit hierin sind verbind-
lich. 

Wird für Schülerinnen und Schüler, die einer anderen 
Konfession oder Religionsgemeinschaft angehören, 
ein ihrer Konfession oder Religionsgemeinschaft ent-
sprechender Religionsunterricht eingerichtet, sind die 
Teilnahme und die Bereitschaft zur Mitarbeit hierin 
verbindlich. Wird ein solcher Religionsunterricht nicht 
angeboten, wird von diesen Schülerinnen und Schü-
lern die Teilnahme am evangelischen Religionsunter-
richt erwartet. 
Für Schülerinnen und Schülern, die keiner Religions-
gemeinschaft angehören, gelten die Sätze 1 und 2.* 

 § 5 
1. Die Haftung des Trägers für Personen- und Sach-

schäden richtet sich nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern in diesem Vertrag nicht Ab-
weichendes vereinbart ist. 

2. Die Schülerinnen/Schüler sind durch die gesetzli-
che Schülerunfallversicherung versichert. Diese er-
streckt sich auf den Unterricht einschließlich der 
Pausen und andere schulische Veranstaltun-gen 
sowie auf den Weg zu und von der Schule oder an 
den Ort, an dem eine Schulveranstaltung stattfin-
det. 

3. Den Eltern wird empfohlen, eine Haftpflichtversi-
cherung für die Schülerin/den Schüler abzuschlie-
ßen. 

 § 6 

Der Schulvertrag endet 


